
 
 

 
Bezug Jokertag Formular VSG Wigoltingen (Zyklus 1 bis 3)  17.08.2020/ms 

 
Bezug Jokertag 
 

Name / Vorname: 

Zuständige Klassenlehrperson: 

Urlaubstermin: 

 
Wichtige Hinweise 
 
Rechtsgrundlage 
§ 46 des Gesetzes über die Volkschule beschreibt den Rahmen für das Absenzen-und Urlaubswesen (auszugsweise). 
Abs. 1: Schulabsenzen gelten nur als entschuldigt, wenn sie aus wichtigen Gründen erfolgen. Wichtig sind insbesondere persön-
liche Gründe wie Krankheiten, Unfälle oder die Teilnahme an familiären Fest-oder Traueranlässen.  
Abs. 1a: Zusätzlich können die Schüler und Schülerinnen an höchstens zwei Kalendertagen pro Schuljahr ohne Begründung dem 
Unterricht fernbleiben (Jokertage). 
Abs. 2: Entschuldigte und unentschuldigte Absenzen werden im Zeugnis aufgeführt.  
 
Weitere Regelung 
Für nicht begründbare Absenzen sind die Jokertage einzusetzen.  
 
Der Bezug der Jokertag(e) ist nicht möglich an den beiden ersten Schultagen zu Schuljahresbeginn und am letzten 
Schultag zu Schuljahresende. In der Regel ist der Bezug auch an speziellen Schulanlässen wie Schulreisen, Exkursionen, 
Sporttagen, Besuchstagen sowie während spezieller Schulwochen wie Lagerwochen, Projektwochen, schulischen 
Schnupperwochen (Anm.: Aufzählung ist nicht abschliessend) nicht möglich. Die Entscheidung liegt in diesem Falle bei 
der Klassenlehrperson.  
 
Der Schulstoff muss nachgearbeitet werden. Es liegt in der Verantwortung der Schülerin / des Schülers mit Unterstützung 
der Eltern, sich unaufgefordert um die Informationen zum verpassten Schulstoff, Hausaufgaben sowie abgegebenes 
Unterrichtsmaterial zu kümmern. Prüfungen können in der Freizeit nachgeholt werden. Die Lehrperson entscheidet.  
 
Besucht Ihr Kind den Mittagstisch und/oder ein Freifach oder Religion, muss die Abmeldung durch Sie direkt beim Mit-
tagstisch (spätestens am Vortag) und/oder der verantwortlichen Person erfolgen. 
 
Der Bezug eines Jokertages muss spätestens drei Schultage vor dem Anlass mit diesem Formular der Klassenlehrperson 
mitgeteilt werden. 
 
Jokertage werden als entschuldigte Absenzen im Zeugnis eingetragen. Bei unentschuldigte Absenzen wird pro Datum 
ein Jokertag verrechnet. Die unentschuldigte Absenz wird im Zeugnis vermerkt.  
 
Beispiel 
Der Bezug findet am Freitag statt, so muss das Formular bis am Dienstag bei der Lehrperson sein. Ist der Bezug an einem 
Dienstag, muss es am Donnerstag der Vorwoche der Lehrperson abgegeben werden. 
 
Unterschriften 

 
Datum                                                  Schüler / Schülerin 
 
 
Datum                                                  Für die Eltern 
 
 
Datum                                                  Klassenlehrperson 
 
           
          Erster Jokertag im SJ: ……………………………………………………………………. 
 
 
          Zweiter Jokertag im SJ: …………………………………………………………………. 
 

 


